
Lehrer sind was ganz besonderes - vor allem im
Arbeitsrecht und in der Logik
Beitrag von „Susannea“ vom 16. März 2011 08:32

Zitat

Original von Super-Lion
@ Susannea:

Frag da nochmal nach, das kann nicht sein.

Das Bundesurlaubsgesetz gilt für alle und das spricht nun mal von den bekannten 24
Werktagen, die dann eben 20 Arbeitstagen bei 5 Arbeitstagen pro Woche entsprechen.

Wenn von 4/5 die Rede ist, wird das wohl so gemeint sein, dass Du eben nur 4/5 von 20
Arbeitstagen Urlaub bekommst. Sprich: bei 4 Arbeitstagen pro Woche ergibt sich ein
Jahresurlaubsanspruch von 16 Arbeitstagen, also auch wiederum diese 4 Wochen.

Ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass Du das Schreiben in dem Sinne postest, dass
Du es einscannst. Aber man kann ja vielleicht betreffende Passagen hier "eintippen".

Aber gut. Ich würde an Deiner Stelle anrufen und nachfragen. Ich glaube nämlich
wirklich nicht, dass das so, wie Du es befürchtest, sein wird.

Viele Grüße
Super-Lion

Alles anzeigen 

Doch, es ist genau so, wie ich es befürchte, es ist ja dann auch in dem Brief so vorgerechnet,
dass ich eben keinen Urlaubsanspruch außer diesen Ferien (insgesamt 3 Wochen) habe!

UNd klar habe ich nachgefragt und auch argumentiert, das beides nicht geht. Deshalb ist es ja
so zum Lachen.
UNd nein, nach Aussage des Herren gitl das BUrlG eben nicht, weil der Tarifvertrag höher ist

Dazu muss man dann doch nichts mehr sagen, oder?!?
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